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	Fachoberschule FOS 
	Einführungsklassen am Gymnasium

	Der Eintritt in die FOS ist direkt nach dem Erwerb des mittleren Schulabschlusses und auch nach einer Berufsausbildung oder Praxisphase möglich. Der Besuch eine Fachoberschule setzt keine Berufsausbildung voraus. Für den Eintritt in die FOS gibt es keine Altersgrenze, aber eine Notengrenze von 3,33 (in D, M und E).
	Nach der Einführungsklasse erfolgt der Wechsel in die 11. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums. Der Eintritt in eine Einführungsklasse ist wegen der Altersbeschränkung in der Regel nur direkt nach dem Erwerb des mittleren Schulabschlusses möglich.

	Die zweijährige Fachoberschule (= FOS) eröffnet mit dem Fach-Abitur (= Fachhochschulreife) das Studium an einer Fachhochschule. Mit der Jahrgangsstufe 13 (= FOS13; Aufnahmevoraussetzung: Fachabitur mit Notendurchschnitt von mind. 2,8) führt die FOS zum fachgebundenen Abitur, mit nachgewiesenen ausreichenden Kenntnissen in einer 2. Fremdsprache zum allgemeinen Abitur. Von den an den Fachhochschulen (auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften) angebotenen 6 Ausbildungsrichtungen Technik, Landwirtschaft, Wirtschaft, Soziale Arbeit, Religionspädagogik und Gestaltung gibt es vor dem Bachelor keinen Übergang (auch nicht mit Ergänzungsprüfung o.ä.) zu den in der rechten Spalte aufgeführten Universitätsstudiengängen.
	Für Universitätsstudiengänge, wie z.B. Biologie, Medizin (inkl. Zahn- und Tiermedizin), Pharmazie, Psychologie, Philosophie, Geschichte, Politik, Journalistik, Germanistik, Theologie und Fremdsprachen wird die Zulassung über das Abitur (=allgemeine Hochschulreife) erreicht.
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Mittlerer Schulabschluss (RS; WS; M-10; Gym; Fachschulreife)**


*) Bedingung erfüllt bei: zweite Fremdsprache (z.B. R6 Gruppe IIIa Französisch) 4 aufsteigende Jahre als Pflicht- oder Wahlpflichtfach und im Abschluss mind. Note 4 erreicht in Klasse 10 oder 2-jähriger Wahlunterr. in Jgst. 12/13 mind. Note 4, sonst Ergänzungsprüfung)** Mittlerer Schulabschluss nach BayEUG Art. 25 (1)





fachgebundene/allgemeine*


Hochschulreife


(Abiturprüfung)


13. Klasse





Fachhochschulreife (FHR)


(Fachabitur)


12. Klasse 





11. Klasse (Probezeit)


(inkl. Praktikum)





fachgebundene/allgemeine*


Hochschulreife


(Abiturprüfung)


13. Klasse








12. Klasse (Probezeit)


freiwillige Teilnahme an Fachabiturprüfung (FHR)





          Berufsausbildung                         (MBS; MBFS; Quabi)  





Vorkurs (D/E/M)


(freiw. , 1 Jahr o. ½ jährl.; TZ)





Datei: FOSBOS	Wege-RS-FOS-BOS			FOBOSO §§ 25;26;27;28;29;30;31;32;  Stand: Sept.  2008						             Juli 2010 May





Vorkurs (D/E/M halbjährig; TZ)


(M-10;WS-H, WS- 2stufig) 2stufig)Teilzeit





(mind. ( Note 2,8)








M-10; 


WS-H








HS Regelklasse





Vorklasse (VZ)


Note 4 in allen Fächern = mittl.


Schulabschluss





I-DU/ZBW


Stand: Juli 2010





Eignung für FOS/BOS ( 3,5 in D/E/M ( BOS evtl. mit Feststellungsprüfung) oder Vorrück.erlaubnis 11. Jgst. Gym





Fachhochschulreife (FHR)





ohne mittl. Schulabschl. Aufn. Prüf. in D; E; M; Ø 3,7








